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Regelung zu Online- Masterprüfungen (per Zoom/Skype etc.)  
 
 

• Die Masterprüfungen an der Philosophisch-Historischen Fakultät werden während der von der 
Prüfungskommission festgelegten Prüfungswoche (in der Regel die letzte Woche der 
Vorlesungszeit) als Präsenzprüfungen in den Räumlichkeiten der Universität in Basel 
durchgeführt. Prüfer*innen und Beisitzende sind dazu verpflichtet, persönlich anwesend zu sein. 
 

• Inhaber*innen von Professuren, die ein Forschungssemester beziehen oder sich im Sabbatical an 
einer anderen Institution befinden, haben die Möglichkeit, bei der/dem Studiendekan(in) zu 
beantragen, während des Forschungssemesters/Sabbaticals Online- Masterprüfungen (per 
Zoom/Skype etc.) durchzuführen. 
 

• Folgende Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein: 
o Der/ Die Antragsteller*in bezieht ein vom Rektorat bewilligtes Forschungssemester oder 

befindet sich im Sabbatical an einer anderen Institution. 
o Die Anwesenheit in Basel ist auf Grund von Forschungstätigkeiten in der fraglichen 

Woche unmöglich oder nur mit ökonomisch und ökologisch unverhältnismässigem 
Aufwand (weite Anreise z.B. per Flugzeug) zu gewährleisten. 

o Die betroffenen Prüfungskandidat*innen wurden vor der Anmeldung zur Prüfung 
schriftlich über die Online-Durchführung informiert und haben dem digitalen 
Prüfungsmodus zugestimmt. 

o Der Antrag ist vor dem Ablauf der Anmeldefrist für die Masterprüfungen des betroffenen 
Semesters in der Studienadministration eingegangen. 

 
• Die Bewilligung des Antrags erfolgt schriftlich. 

 
• Bei einer Bewilligung des Antrags finden die Online- Prüfungen in der Prüfungswoche zwischen 

8:30 und 17:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit statt.  
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